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Segelboot (Kb) 
Kb I 
Der CWO-Segelschein Kielboot I ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile unter günstigen Bedingungen in einem Segelboot mit einer Eigenmasse 
von mindestens 200 kg und einer Segelfläche bis 20 m2 erbracht haben.  
Kb II 
Der CWO-Segelschein Kielboot II ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben und von denen vorauszusetzen ist, dass sie unter nicht 
übermäßig schwierigen Bedingungen (darunter gleichmäßiger Wind bis Windstärke 4 Beaufort, ruhiges und 
geschütztes Fahrwasser) auf  Binnengewässern in einem Segelboot mit einer Eigenmasse von mindestens 200 
kg und einer Segelfläche bis 20 m2 zu segeln.  
Kb III 
Der CWO-Segelschein Kielboot III ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben und die dazu in der Lage sind, unter bis einschließlich 
Windstärke 6 Beaufort selbständig auf Binnengewässern in einem Segelboot mit einer Eigenmasse von 
mindestens 200 kg und einer Segelfläche bis 30 m2 zu segeln.  
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Einmann-Jugendsegeln (Jz 1) 
Jz 1-I 
Der CWO-Segelschein Einmann-Jugendsegeln I ist bestimmt für Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren, die 
den Nachweis der Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile in einem Einmann-Jugendboot 
unter günstigen Bedingungen (darunter Beaufsichtigung, gleichmäßiger Wind bis Windstärke 3 Beaufort, 
ruhiges und geschütztes Fahrwasser) erbracht haben. 
Jz 1-II 
Der CWO-Segelschein Einmann-Jugendsegeln II ist bestimmt für Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren, die 
den Nachweis der Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile in einem Einmann-Jugendboot 
unter angemessenen Bedingungen (darunter gleichmäßiger Wind bis Windstärke 4 Beaufort, ruhiges und 
geschütztes Fahrwasser) erbracht haben. 
Jz 1-III 
Der CWO-Segelschein Einmann-Jugendsegeln III ist bestimmt für Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren, die 
den Nachweis der Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile in einem Einmann-Jugendboot 
unter normalen Bedingungen (darunter Wind bis Windstärke 5 Beaufort, nicht auf vielbefahrenen 
Schifffahrtsrouten) erbracht haben.  
 

Zweimann-Jugendsegeln (Jz 2) 
Jz 2-I 
Der CWO-Segelschein Zweimann-Jugendsegeln I ist bestimmt für Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren, die 
den Nachweis der Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile in einem Zweimann-
Jugendboot unter günstigen Bedingungen (darunter Beaufsichtigung, gleichmäßiger Wind bis Windstarke 3 
Beaufort, ruhiges und geschütztes Fahrwasser) erbracht haben.  
Jz 2-II 
Der CWO-Segelschein Zweimann-Jugendsegeln II ist bestimmt für Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren, 
die den Nachweis der Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungs-Teile in einem Zweimann-
Jugendboot unter leidlichen Bedingungen (darunter gleichmäßiger Wind bis Windstärke 4 Beaufort, ruhiges 
und geschütztes Fahrwasser) erbracht haben.  
Jz 2-III 
Der CWO-Segelschein Zweimann-Jugendsegeln III ist bestimmt für Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren, 
die den Nachweis der Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile in einem Zweimann-
Jugendboot unter normalen Bedingungen (darunter Wind bis Windstärke 5 Beaufort, nicht auf vielbefahrenen 
Schifffahrtsrouten) erbracht haben.  
 

Katamaran-Jugendsegeln (Jz cat) 
Jz cat-I  
Der CWO-Segelschein Katamaran-Jugendsegeln I ist bestimmt für Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren, 
die den Nachweis de Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile in einem Jugendkatamaran 
unter günstigen Bedingungen (darunter Beaufsichtigung, gleichmäßiger Wind bis Windstärke 3 Beaufort, 
ruhiges und geschütztes Fahrwasser) erbracht haben. 
Jz cat II 
Der CWO-Segelschein Katamaran-Jugendsegeln II ist bestimmt für Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren, 
die den Nachweis de Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile in einem Jugendkatamaran 
unter günstigen Bedingungen (darunter Beaufsichtigung, gleichmäßiger Wind bis Windstärke 4 Beaufort, 
ruhiges und geschütztes Fahrwasser) erbracht haben. 
Jz cat III 
Der CWO-Segelschein Katamaran-Jugendsegeln III ist bestimmt für Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren, 
die den Nachweis de Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile in einem Jugendkatamaran 
unter günstigen Bedingungen (darunter Beaufsichtigung, gleichmäßiger Wind bis Windstärke 5 Beaufort) 
erbracht haben. 
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Einmann-Schwertboot (Zb 1) 
Zb 1-I*   * und Zweimann 
Der CWO-Segelschein Einmann / Zweimann-Schwertboot I ist bestimmt für Personen, die den Nachweis dafür 
erbracht haben, die an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile in einem Schwertboot unter günstigen 
Bedingungen (darunter Beaufsichtigung, gleichmäßiger Wind bis Windstärke 3 Beaufort, ruhiges und 
geschütztes Fahrwasser) zu beherrschen.  
Zb 1-II 
Der CWO-Segelschein Einmann-Schwertboot II ist bestimmt für Personen, die den Nachweis dafür erbracht 
haben, die an der Innenseite angeführten Prüfungsteile zu beherrschen und fähig sind, unter nicht übermäßig 
schweren Bedingungen (nicht zu verkehrsreiches Fahrwasser, am Tage, ausreichende Sicht, Wind bis 
Windstärke 4 Beaufort) auf Binnengewässern und Seen in einem Einmann-Schwertboot zu segeln.  
Zb 1-III 
Der CWO-Segelschein Einmann-Schwertboot III ist bestimmt für Personen, die den Nachweis dafür erbracht 
haben, die an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile zu beherrschen, und fähig sind, unter bis einschließlich 
Windstärke 5 Beaufort selbständig auf Binnengewässern, Seen und Kanälen in einem Einmann-Schwertboot zu 
segeln. 
 

Zweimann-Schwertboot (Zb 2) 
Zb 2-II 
Der CWO-Segelschein Zweimann-Schwertboot II ist bestimmt für Personen, die den Nachweis dafür erbracht 
haben, die an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile zu beherrschen, und fähig sind, unter nicht übermäßig 
schweren Bedingungen (nicht zu verkehrsreiches Fahrwasser, am Tage, ausreichende Sicht, Wind bis 
Windstärke 4 Beaufort) auf Binnengewässern und Seen in einem Zweimann-Schwertboot zu segeln.  
Zb 2 III 
Der CWO-Segelschein Zweimann-Schwertboot III ist bestimmt für Personen, die den Nachweis dafür erbracht 
haben, die an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile zu beherrschen, und fähig sind, unter bis einschließlich 
Windstarke 5 Beaufort selbständig auf Binnengewässern, Seen und Kanälen in einem Zweimann-Schwertboot 
zu segeln.  
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Windsurfen (Ws) 
Ws I 
Der CWO Surfschein I ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der Innenseite 
erwähnten Prüfungsteile auf einem mit einem Schwert ausgerüsteten Surfbrett unter günstigen Bedingungen 
(darunter Beaufsichtigung, gleichmäßiger Wind bis Windstärke 3 Beaufort, ruhiges und geschütztes 
Fahrwasser) erbracht haben. 

Windsurfen Race (Ws R) 
Ws R-II 
Der CWO-Surfschein Race II ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile auf einem mit einem Schwert ausgerüsteten Surfbrett unter leidlichen 
Bedingungen (darunter gleichmäßiger Wind bis Windstärke 4 Beaufort, ruhiges und geschütztes Fahrwasser) 
erbracht haben. 
Ws R-III 
Der CWO Surfschein Race III ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile auf einem Schwert ausgerüsteten Surfbrett unter normalen Bedingungen 
(darunter Wind bis Windstärke 5 Beaufort, nicht auf vielbefahrenen Schifffahrtsrouten) erbracht haben. 

Windsurfen Funboard (Ws F) 
Ws F-II 
Der CWO-Surfschein Funboard II ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile auf einem Funboard (Maximallänge 3 Meter, ohne Swert) unter leidlichen 
Bedingungen (darunter  gleichmäßiger Wind bis Windstärke 4 Beaufort, ruhiges und geschütztes Fahrwasser) 
erbracht haben. 
Ws F-III 
Der CWO-Surfschein Fun III ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile auf einem Funboard (Maximallänge 3 Meter, ohne Schwert) unter 
normalen Bedingungen (darunter Wind bis Windstärke 5 Beaufort, nicht auf vielbefahrenen Schifffahrtrouten) 
erbracht haben. 
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Seefahrt (Zz) 
Kj/Zz I*  *und Yachtsegeln 
Der CWO-Seefahrtschein / Yachtsegelschein I ist bestimmt für Personen von 16 Jahren und alter, die den 
Nachweis der Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben und fähig sind, bei 
Segelfahrten als Mitglied der Besatzung zu fungieren.  
Zz II 
Der CWO-Seefahrtschein II ist bestimmt für Personen von 18 Jahren und älter, die den Nachweis der 
Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben. Der Inhaber des Seefahrtscheins 
II ist der Stellvertreter des Schiffers. Unter der verantwortlichen Leitung des Schiffers kann er der Befehl über 
das Schiff führen auf Küstengewässern und auf dem Meer. 
Zz III 
Der CWO-Seefahrtschein III ist bestimmt für Personen von 21 Jahren und älter, die bei Segelfahrten auf 
Küstengewässern und auf dem Meer selbständig als Schiffer fungieren können. Sie verfugen dazu über 
gediegene praktische und theoretische Kenntnisse. 
 

Yachtsegeln (Kj) 
Kj II 
Der CWO Yachtsegelschein II ist bestimmt für Personen von 18 Jahren und älter  die den Nachweis der 
Beherrschung der an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben. Der Inhaber des 
Yachtsegelscheins II ist Stellvertreter des Schiffers. Unter der verantwortlichen Leitung des Schiffers kann  
kann er der Befehl über das Schiff führen auf Binnengewässern. 
Kj III 
Der CWO-Yachtsegelschein III ist bestimmt für Personen von 21 Jahren und älter, die bei Segelfahrten auf 
Binnengewässern selbständig als Schiffer fungieren können. Sie verfugen dazu über gediegene praktische und 
theoretische Kenntnisse.  
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Motorboot (Mb) 
Mb I 
Der CWO Yachtsegelschein Motorboot I ist bestimmt für Personen die den Nachweis der Beherrschung der an 
der Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben, tagsüber und unter günstige Bedingungen (normales 
Verkehr und keine Strom) fahrend mit einem Motorboot auf Kanälen und Seen.  
Mb II 
Der CWO Yachtsegelschein Motoryacht II ist bestimmt für Personen die den Nachweis der Beherrschung der 
an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben unter normalen Bedingungen (Wind bis 6 Beaufort, 
normales Verkehr) fahrend mit einem Motorboot auf Kanälen und Seen. Option: 1. Vorbeifahren Schleusen 2. 
Fahren auf Flüssen. 
Mb III 
Der CWO Yachtsegelschein Motorboot III ist bestimmt für Personen die den Nachweis der Beherrschung der an 
der Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben unter alle Bedingungen (Wind bis 6 Beaufort) fahrend 
mit einem Motorboot auf IJsselmeer und Oosterschelde. Option: alle Binnengezeitengewässern. 
 

Außenbordmotor (Bb) 
Bb I/II 
Der CWO Segelschein Außenbordmotor I/II ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der 
an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben, unter günstigen Bedingungen (Windstarke bis 5 
Beaufort) beim tageslicht auf Binnengewässern und Seen.  
Bb III 
Der CWO Segelschein Außenbordmotor III ist bestimmt für Personen die den Nachweis der Beherrschung der 
an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben und selbständig fahren können auf 
Binnengewässern und Seen beim Wind bis Windstarke 5 Beaufort mit einem Boot mit Außenbordmotor.  

 

Groß Motorschiff (Gms) 
Gms 
Der CWO Yachtsegelschein groß Motorschiff ist bestimmt für Personen die den Nachweis der Beherrschung der 
an der Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben unter alle Bedingungen (Wind bis 5 Beaufort) 
fahrend mit einem Groß Motorschiff mit einer Länge bis zu 40 Metern steuernd, die ausschließlich für nicht 
kommerzielle Zwecke auf Niederländischen Binnengewässern benutzt werden. 
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Rudern (Ro) 
Ro I/II 
Der CWO Segelschein Rudern I/II ist bestimmt für Personen die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben unter günstigen Bedingungen auf Binnengewässern und 
Seen.  
Ro III 
Der CWO Segelschein Rudern III ist bestimmt für Personen die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben, und selbständig als Schiffer fungieren können auf 
Binnengewässern und Seen bei wind bis Windstarke 5 Beaufort.   
 

Katamaran (Cat) 
Cat I 
Der CWO.Segelschein Katamaran I ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der 
Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben, und fähig sind, unter günstigen Bedingungen 
(gleichmäßiger Wind bis Windstärke 3 Beaufort) auf Binnengewässern, Seen und Küstengewässern ohne 
Brandung in einem Katamaran zu segeln. 
Cat II 
Der CWO.Segelschein Katamaran II ist bestimmt für Personen, die den Nachweis der Beherrschung der an der  
Innenseite erwähnten Prüfungsteile erbracht haben, und fähig sind, unter günstigen Bedingungen 
(gleichmäßiger Wind bis Windstärke 4 Beaufort) auf Binnengewässern, Seen und Küstengewässern mit ruhiger 
Brandung in einem Katamaran zu segeln. 
Cat III 
Der CWO.Segelschein Katamaran III ist bestimmt für Personen, die den Nachweis dafür erbracht haben, die 
an der Innenseite aufgeführten Prüfungsteile zu beherrschen, und fähig  sind, unter günstigen Bedingungen ( 
Wind bis Windstärke 5 Beaufort) auf Binnengewässern, Seen und Küstengewässern mit Brandung in einem 
Katamaran zu segeln. 
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